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Offener Brief an den Staatsminister des Inneren 

 

Sehr geehrter Herr Staatsminister Wöller, 

 

wie wir der Berichterstattung der Freien Presse vom 2. Februar entnehmen können, möchten Sie 

Geflüchtete mit „geringer Anerkennungsquote“ länger in Erstaufnahmeeinrichtungen unterbringen. 

Im Gegenzug versprechen Sie den Landkreisen, dass sie die Wohnsitzauflage für die Dauer von drei 

Jahren anwenden können. Wir möchten Sie in diesem offenen Brief ausdrücklich dazu auffordern, von 

diesen Plänen abzusehen. Die Konsequenzen der zwischen Ihrem Ministerium und dem Landkreistag 

abgeschlossen Vereinbarung halten wir aus humanitärer wie aus integrationspolitischer Sicht für 

bedenklich. Wir befürchten eine dauerhafte Isolierung einer Mehrzahl der hier ankommenden 

Menschen. Die zunächst zentralisierte Unterbringung auch der Menschen, bei denen eine 

Anerkennung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zu erwarten ist, wie die 

weitere Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit, ist darüber hinaus unnötig und unmenschlich. Ihre 

Pläne widersprechen den Interessen der Betroffenen und, davon sind wir fest überzeugt, auch den 

Interessen der sächsischen Mehrheitsgesellschaft. 

Konsequenzen aus längeren Aufenthaltszeiten in Erstaufnahmeeinrichtungen 

Dass sich Geflüchtete länger als sechs und, wie es im vergangenen Jahr vom Bundesgesetzgeber 

beschlossen wurde, bis zu 24 Monaten in Erstaufnahmeeinrichtungen leben sollen, bedeutet eine 

Abkehr von der dezentralen Unterbringungspolitik. Nur das Leben in Wohnungen ermöglicht ein 

selbstbestimmtes Leben – sofern denn der Aufenthalt kurz- bis mittelfristig gesichert ist. Nun ist uns 

sehr wohl bewusst, dass Menschen aus „Sicheren Herkunftsstaaten“ die Erstaufnahmeeinrichtungen 

kaum mehr verlassen. Wir können bereits diese Praxis in keinerlei Hinsicht gutheißen. Ziel muss es 

sein, Erstaufnahmeeinrichtungen als überkommenes Konzept zu verwerfen, nicht, den Kreis der 

Betroffenen immer weiter auszuweiten. Wie auch immer Ihr Ministerium „geringe 

Anerkennungsquote“ definieren wird – Menschen afghanischer Staatsbürgerschaft leiden bereits jetzt 

unter der politisch motivierten, restriktiveren Entscheidungspraxis des BAMF. Wie Sie wissen, entbehrt 

die Kategorie „schlechte Bleibeperspektive“ jeglicher rechtlichen Grundlage. 
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Darüber hinaus befürchten wir, dass sich Zustände wie in den „Transitzentren“ genannten Lagern in 

Bamberg, Manching und Ingolstadt auch in Sachsen spiegeln werden. Eine ausreichende, 

gesundheitliche Versorgung der Menschen ist allein schon deswegen nicht gegeben, weil sie lediglich 

Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben. Wir gehen davon aus, dass 

die Isolation der in den Erstaufnahmeeinrichtungen untergebrachten Geflüchteten weitere, negative 

Auswirkungen auf ihre Gesundheitsversorgung haben wird. 

Der Bayerische Flüchtlingsrat hat neben anderen Einzelfällen unter anderem den der Familie Robelli 

dokumentiert. Die weite Entfernung zu der Klinik, die die Stoffwechselerkrankung des Kindes 

behandelte sowie die schlechten hygienischen Bedingungen in der Unterkunft Ingolstadt stellten eine 

starke Belastung für das Kind und die Familie als solche dar. Selbst als das BAMF ein Abschiebeverbot 

für das Kind zuerkannte, war der Umzug auf Grund fehlender sozialer Kontakte in eine Wohnung nicht 

ohne Weiteres möglich. Es folgte schlussendlich der Transfer in eine Gemeinschaftsunterkunft in 

München. Auch in Dresden hat sich der Zugang zu Gesundheitsversorgung der in der 

Erstaufnahmeeinrichtung Untergebrachten erheblich verschlechtert, seitdem die Krankentransporte 

zwischen Hamburger Straße und Flüchtlingsambulanz eingestellt worden sind. 

Allein der Einzelfall der Familie Robelli zeigt, dass trotz der Beteuerungen der bayerischen 

Landesregierung den Umständen des Einzelfalls allein in rechtlicher und gesundheitlicher Hinsicht in 

einer solchen Unterkunft nicht ansatzweise Rechnung getragen werden kann. Selbiges ist hier in 

Sachsen heute schon mit Blick auf die Hamburger Straße zu befürchten. Dort bietet derzeit ein 

ehrenamtliches Team Krisensprechstunden zur psychologischen Beratung an und federt somit die 

schlimmsten Fälle von Traumatisierung und psychischen Erkrankungen ab. Den Herausforderungen, 

die bei der Gesundheitsversorgung von, wie der Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth schätzt, 60 

% der Ankommenden, die traumatisierende Erfahrungen erlitten haben, entstehen, wird ein 

ehrenamtliches Team nicht gerecht. Selbst bei bester Behandlung würde eine solche Unterbringung 

schaden – trägt die zentrale Unterbringung selber doch oftmals zu Traumatisierungen bei und 

begünstigt Gewalterfahrungen. Es sei bemerkt, dass es ein Gewaltschutzkonzept sowie eine 

unabhängige Beschwerdestelle für Betroffene von Gewalt nach wie vor trotz klar formulierter 

Forderungen aus Politik und Zivilgesellschaft immer noch nicht gibt - trotz dass das Land Nordrhein-

Westfalen hier eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Vergleichen Sie das Sicherheitsrahmenkonzept 

für Erstaufnahmeeinrichtungen Ihres Minsteriums mit dem Landesgewaltschutzkonzept für 

Flüchtlingseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-
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Westfalen. Sie werden feststellen, dass der Gewaltschutz in Nordrhein-Westfalen wesentlich 

detaillierter geregelt ist und Betroffene von Gewalt klare Strukturen vorfinden, an die sie sich wenden 

können. 

Wir möchten im Weiteren darauf hinweisen, dass die Beschulung von Kindern in 

Erstaufnahmeeinrichtungen rechtlich fragwürdig ist. Unsere Rechtsauffassung wurde jüngst durch 

einen Beschluss des Verwaltungsgerichts München am 08. Januar diesen Jahres gestützt. Maßgeblich 

ist in erster Linie, dass das BAMF das beschleunigte Verfahren eingeleitet hat, also innerhalb von zehn 

Tagen entscheidet. Dies betrifft in erster Linie Menschen aus den sogenannten „Sicheren 

Herkunftsstaaten“, siehe § 30a Asylgesetz. Das bedeutet: Kinder und Jugendliche aus dem Maghreb, 

aus Afghanistan, Armenien, Georgien und weiteren Staaten werden in Regelschulen unterrichtet 

werden müssen. Es liegt auf der Hand, dass allein aus diesem Grund heraus eine schnellstmögliche, 

kommunale Verteilung stattfinden sollte. Davon abgesehen findet eine Beschulung von Kindern und 

Jugendlichen, wie im Dezember des vergangenen Jahres durch den Sächsischen Flüchtlingsrat e.V., die 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, den Paritätischen Wohlfahrtsverband Sachsen und 

weiteren Verbänden und Vereinen in einem auch an Ihr Ministerium versendetes Positionspapier 

herausgearbeitet, nicht statt. Auch die mit dem vom Kultusministerium derzeit geplanten Curriculum, 

künftig ermöglichte Beschulung in Erstaufnahmeeinrichtungen wird im Angesicht des Beschlusses des 

Verwaltungsgerichts München von sächsischen Gerichten überprüft werden müssen.  

Weiterhin bedarf es in einem Asylverfahren einer rechtlichen Beratung. Schon jetzt gibt es keine 

staatlich finanzierte, unabhängige und flächendeckende rechtliche Beratung für alle in Sachsen 

ankommenden Menschen. Verschiedene Vereine und Initiativen haben diese immer wieder gefordert, 

wohl wissend, dass bereits heute viele Menschen auch und vor allem in den 

Erstaufnahmeeinrichtungen leben und das Asylverfahren ohne Anhörungsvorbereitung und 

anderweitiger Beratung durchlaufen müssen. Nochmals verweisen wir auf die isolierte, periphere Lage 

von Erstaufnahmeeinrichtungen. Geflüchtete müssen also lange Wege zurücklegen, um zu den 

einschlägigen Beratungsstellen zu gelangen. Sie müssen überhaupt von diesen Beratungsstellen 

wissen. Erschwerend kommt hinzu, dass die einschlägigen Unterstützungsorganisationen nur 

erschwerten, wenn nicht gar keinen Zugang zu den Erstaufnahmeeinrichtungen haben.  

Konsequenzen aus einer immer weiter beschränkten Bewegungsfreiheit mittels der Wohnsitzauflage 

Vorausgeschickt: die Wohnsitzauflage ist unnötig. Vom 01. Oktober 2016 bis zum 30. September 2017 

zogen nach Chemnitz 989 anerkannte Geflüchtete, in Dresden kamen 1.385 Menschen an, in Leipzig 

1.313 (vgl. Drs. 6/ 11117). Diese Zahlen können selbst die beiden letztgenannten Großstädte mit ihren 
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angespannten Wohnungsmärkten verkraften. Das Argument, die Städte müssten mittels der 

Wohnsitzauflage entlastet werden, zählt allein deswegen nicht. Dass viel zu lang gerade bei der Sozial- 

und Bildungspolitik in Sachsen gespart wurde, ist eine Binsenweisheit. Sozialer Wohnungsbau wurde 

nicht gefördert, neue Lehrkräfte weder angeworben noch in Sachsen gehalten – nur um zwei Beispiele 

zu nennen. Dass sich die Folgen in den Städten, wo die höchste Nachfrage besteht, am deutlichsten 

zeigen, ist nun nicht verwunderlich. Von zu entlastenden Städten zu sprechen fällt aber auch deswegen 

nicht ins Gewicht, weil die Herausforderungen, vor denen vielerlei Großstädte heutzutage stehen, 

nicht auf dem Rücken von Geflüchteten gelöst werden können. Das Land Sachsen muss Kommunen – 

egal ob Landkreise oder kreisfreie Städte – unterstützen. Nicht nur bei den Ausgaben für Integration, 

auch beim sozialen Wohnungsbau sowie beim Kita- und Schulausbau. Die kommunale Infrastruktur 

muss den Bedürfnissen aller entsprechen sodass eine Partizipation aller möglich sein kann. 

Weiterhin ist bekannt, dass Menschen dort hinziehen, wo sie sich die besten Chancen auf Arbeit und 

Wohnung, auf ein funktionierendes soziales Umfeld -  auf ein gelungenes Leben - vorstellen. Diese 

Entscheidung ist eine zutiefst individuelle. Sie kann durch keine pauschale Regelung von oben in 

irgendeiner Art und Weise zufriedenstellend gelöst werden. Eine Wohnsitzauflage, die für drei Jahre 

und mit Begrenzung auf die Gemeinde oder die Stadt gilt, wird als repressiv von den Betroffenen 

wahrgenommen werden. Diese Wahrnehmung wird in jedem Fall einer erfolgreichen Integration 

entgegenstehen. Denn die Intention des §12 a Aufenthaltsgesetz – Integration sicherzustellen – ist 

auch die Intention der Geflüchteten. Es kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass jede*r 

der hier Ankommenden arbeiten und selbstbestimmt wohnen möchte. 

Der ländliche Raum in Sachsen hat Attraktivitätsprobleme. Dass Schulen geschlossen wurden, 

Bankfilialen und Arztpraxen ihre Dienstleistungen nicht mehr anbieten, dass das Handwerk 

verschwindet – das empfinden nicht nur geflüchtete Menschen wenig überzeugend. Es sind auch die 

Menschen, die seit Langem, wenn nicht seit ihrer Geburt, den ländlichen Raum in Sachsen ihr Zuhause 

nennen, die diese Zustände kritisieren. Ein umfassendes Strukturprogramm für die Gemeinden und 

kleineren Städte in Sachsen wäre eine wesentlich sinnvollere Maßnahme, als die in ihrer Wirkung ins 

Leere laufende, aber immer striktere Einschränkungen der Freizügigkeit Geflüchteter zu erlassen. 

Weiterhin haben die Ergebnisse des von der Landesregierung in Auftrag gegebenen Sachsen-Monitors 

eindeutig gezeigt, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit – oder eben: Rassismus – und 

autoritäres, antidemokratisches Denken zu einem überhohen Anteil in der sächsischen Bevölkerung 

verbreitet sind. Wir müssen nicht die Namen der sächsischen Ortschaften aufzählen, die beweisen, 

dass dieses Denken viel zu oft in knallharte Gewalt umschlägt. Wir schließen uns der Interpretation der 
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Ereignisse nicht an, durch die Geflüchtete als Täter*innen dargestellt werden. Es ist ein - wenn nicht 

das - prioritäre Problem einer Gesellschaft, wenn Rassist*innen, die allein durch das Definieren von 

Menschen als „anders“, zu verbalen Attacken bis hin zum Mord bereit sind. Integration kann in einem 

solchen Klima schlicht nicht gelingen. Wenn die Betroffenen entscheiden, diesem Klima zu 

entkommen, ist das mindestens nachvollziehbar, es ist darüber hinaus absolut notwendig. 

Das Argument, die in den Landkreisen angebotenen Sprach- und Integrationskurse müssten besucht 

werden, kann ebenso nicht ohne Weiteres gelten. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Sachsen 

verdeutlichte in seiner Stellungnahme vom 12. Oktober 2017, dass längst nicht alle Mittel ausgeschöpft 

wurden, um dieses Ziel zu erreichen. Konkret vorgeschlagen hatte der Verband, dass es 

trägerübergreifende Kooperationen gebe, durch die die Sprach- und Integrationskurse zentral bedarfs- 

und angebotsorientiert gesteuert werden, dass Kinderbetreuung, gerade für Frauen, ausreichend 

vorhanden sei und Analphabet*innen bedarfsgerechte Angebote finden. Das allein sind drei 

Maßnahmen, die in Sachsen nicht erprobt sein werden bevor eine Auflage erlassen sein wird.  

Zudem haben Recherchen des MDR gezeigt, dass bestimmte Bundesländer durch die Verteilung der 

Bundesmittel für Unterbringung und Integration profitieren. Die Mittel sind begrenzt, klar. Deswegen 

müssen sie auch fair verteilt werden. Momentan werden sie aber nach dem Königsteiner Schlüssel 

ausgeschüttet und gerade nicht anhand der Zahl anerkannter Geflüchteter. Auch wenn Sachsen zu den 

Gewinnerländern gehört – der von der Stadt Freiberg geforderte Zuzugsstopp zeigt, dass dieses 

Verteilsystem auch in den unteren Entitäten Sachsens zu Ungleichgewichten führt. Wie diese 

Ungleichgewichte entstehen, wird der Öffentlichkeit nicht transparent dargelegt. 100 Mio. Euro hat 

Sachsen 2017 als Einnahme aus der jährlichen Integrationspauschale des Bundes veranschlagt. Eine 

Zweckmittelbindung ist nicht gegeben sodass auch nicht nachvollzogen werden kann, wohin das Geld 

innerhalb Sachsens verteilt wird (vgl. Drs. 6/ 10378). Genau das aber nachzuvollziehen, würde mehr 

Sachlichkeit in Debatten wie die um den Freiberger Zuzugsstopp bringen. Eine Pauschale pro 

anerkannter*m Geflüchteter*m, verteilt jeweils auf die unterbringende Kommune, wäre allerdings die 

Lösung, die wir für konstruktiv halten.  

 

Es braucht diese Maßnahmen nicht, Herr Wöller. Sie führen nicht nur zu mehr Leid im Falle der 

verlängerten Zeiten in Erstaufnahmeeinrichtungen oder zu mehr Demütigung im Falle der 

Wohnsitzauflage. Sie sind in ihrer populistischen Manier keine vernünftige Politik. Die Menschen, die 

hier ankommen und angekommen sind, haben eine der einschneidendsten Entscheidungen in ihrem 

Leben getroffen, die ein Mensch treffen kann. Sie haben sich entschieden, ihr Zuhause aufzugeben 
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weil es nicht mehr als Zuhause taugte. Für jeden einzelnen Menschen hoffen wir, dass er*sie 

irgendwann und irgendwo nicht nur physisch, sondern auch mental wird ankommen können. Legen 

Sie, Herr Wöller, den Menschen dabei nicht noch mehr Steine in den Weg, als die, die sie bereits 

überwunden haben. 

 

Wir fordern Sie auf, von diesen Maßnahmen abzusehen. 

 

AG Asylsuchende Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V. 

AKuBiZ e.V., Pirna 

Arbeitskreis Ausländer und Asyl Freiberg e.V. 

Asylum Seekers‘ Movement, Leipzig 

Bon Courage e.V., Borna 

Bündnis Blickkontakt, Sohland/ Wehrsdorf 

Gedenkort Josephstraße e.V., Leipzig 

Help e.V., Aue 

Initiativkreis: Menschen.Würdig, Leipzig 

Kontaktgruppe Asyl e.V., Dresden 

Refugee Law Clinic Leipzig e.V. 

Sächsischer Flüchtlingsrat e.V., Chemnitz & Dresden 

Treibhaus Döbeln e.V. 

Willkommen in Bautzen e.V. 

Zendegi – Keine Abschiebung nach Afghanistan, Leipzig 


